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Der Kanton Aargau hat 2015 das Siedlungsgebiet für ein künftiges Einzonungsvorhaben 
zugunsten einer Hightechzone (HTZ) in Würenlingen im Kantonalen Richtplan (KRP) fest-
gesetzt. Voraussetzung für die Realisierung der HTZ ist die Verlegung der Kantonsstrasse 
K113, welche als Vororientierung im KRP enthalten ist. Im Rahmen einer nun vorgesehenen 
Anpassung des KRP soll die erforderliche Festsetzung erfolgen. 

 

Abbildung: Richtplan des Kantons Aargau mit Vergrösserung HTZ Würenlingen und Verlegung Kantonsstrasse 
K113 (Quelle: AGIS) 

 

Für die Verlegung der K113 wurde eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet [1], welche eine 
Verlegung der K113 auf die Ostseite der HTZ vorsieht. 



Kt. Aargau/AVK, HTZ Würenlingen | Grobbeurteilung Trasseeführung K113 4 

 

 

 

 

contraf 

 

Abbildung: Projekt Verlegung K113 Döttingerstrasse (Quelle [1]) 

Ein weiterer Eintrag im KRP beinhaltet die Westumfahrung von Siggenthal Station, für wel-
che eine Zweckmässigkeitsbeurteilung erstellt wurde. Zudem wurde im Velonetzplan des 
Kantons Aargau eine Velohauptroute als direkte Verbindung Würenlingen-Villigen via alte 
Reaktorstrasse skizziert.  

         

Abbildung: Westumfahrung Siggenthal Station gemäss Kantonalem Richtplan (links) und geplante Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen Variante V3 gemäss [2] (rechts) 

Im Rahmen der obenerwähnten Machbarkeitsstudie wurde aufgezeigt, dass eine Westum-
fahrung auch mit der K113-Verlegung gemäss [1] künftig machbar wäre. 

Schliesslich sind weitere Ideen vorhanden, wie die K113 in Kombination mit alternativen 
Verkehrsregimes (z. B. Einbahnregimes) auch noch verlegt werden könnte. 

!",# $%-./('#
Im Hinblick auf das Richtpanverfahren der HTZ und die Verlegung der K113 soll die aktuell 
vorgesehene künftige Lage der K113 gemäss [1] mit einer übergeordneten Sicht nochmals 
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grundsätzlich beleuchtet werden. Dabei geht es in erster Linie darum, alternative Linienfüh-
rung konzeptionell zu betrachten und hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie allfälliger 
Abhängigkeiten zu beurteilen. Insbesondere werden dabei folgende Aspekte behandelt: 

- Konzeptionelle Überlegungen und Darstellungen von alternativen Ansätzen und La-
gen der K113 unter Berücksichtigung der Bebauungsstruktur und der Erschlies-
sungsbedürfnisse der HTZ 

- Auswirkungen und qualitative Beurteilung der alternativen Ansätze (Vor- und Nach-
teile, Abhängigkeiten) 

- Fazit und Empfehlungen 

/" 0.$(+)'&*("
Folgende spezifische Grundlagen werden verwendet bzw. sind für das Mandat relevant: 

[1] Verlegung K113, Dossier Machbarkeitsstudie, Kt. AG, DBVU/ATB, Ingenieurbüro 
Senn AG, 13.3.2024 

[2] Prüfung Veloverbindung Würenlingen-Villigen, Kt. AG, DBVU/AVK Kontextplan, 
15.8.2024 

1" #(')2%*3$(4-*"$(+"5*,)*678("+*%"+*.9*7-7&*("#(%'-:
9*%"
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Auslöser für die Verlegung der K113 ist die Umsetzung der HTZ. Die Lage der HTZ wurde 
breit evaluiert und der Standort Hochstross gemäss kantonalem Richtplan wurde dabei als 
vorteilhafteste Lage eingestuft. Im Rahmen einer ersten Diskussion im Projektteam wurden 
folgende weiteren Aspekte und Anforderungen zur Ausgestaltung und Umsetzung der HTZ 
festgehalten: 

- Der Flächenbedarf der HTZ beträgt 10.9 ha. 

- Die Fläche soll zusammenhängend, flächeneffizient und flexibel nutzbar sein. 

- Für die HTZ ist eine Umzonung in Siedlungsgebiet erforderlich. 

- Der Verlust von Fruchtfolgeflächen ist zu minimieren. 

- Die MIV-Erschliessung soll über lediglich einen Anschlussknoten erfolgen. 

- Der Richtplaneintrag zur Westumfahrung Siggenthal Station ist als Randbedingung 
zu beachten. 

- Es soll eine gute Erschliessung mit ÖV (Bus) vorgesehen werden. 

- Die Bebauungs- und Nutzungsstruktur, die Ausrichtung und Adressierung der Bau-
körper und allfällige Etappierungen sind noch nicht abschliessend festgelegt. 

Dies bedeutet, dass noch zahlreiche Freiheitsgrade bei der Umsetzung der HTZ vorhanden 
sind und dementsprechend auch das Spektrum möglicher Lagen der K113 und der Feiner-
schliessung noch sehr breit ist. 



Kt. Aargau/AVK, HTZ Würenlingen | Grobbeurteilung Trasseeführung K113 6 

 

 

 

 

contraf 

Im Weiteren beinhaltet die flächenmässige Ausdehnung der HTZ (ca. 800 m lang und rund 
140 m breit) hinsichtlich Massstäblichkeit viel Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der 
Feinerschliessung. 

0",# $4.%+**+#1;);+)-<=/%)'#6+/#>+/*+'.+)#?!!0#
Mit der Machbarkeitsstudie zur Verlegung der K113 ostwärts wurde !"#  möglicher Lösungs-
ansatz ausgearbeitet, mit welchem der Machbarkeitsnachweis erbracht und die Auswirkun-
gen in Bezug auf Trassierung und Kosten ermittelt wurden. Ebenso konnte aufgezeigt wer-
den, dass eine Westumfahrung Siggenthal Station auch mit der Verlegung der K113 weiter-
hin möglich wäre und auch die Velohauptroute Würenlingen-Villigen umgesetzt werden 
könnte. Die Anforderungen an die HTZ gemäss Kap. 3.1 können mit der skizzierten Lösung 
weitgehend erfüllt werden. 

Mit der aufgezeigten Verlegung der K113 ist zwar eine machbare Lösung nachgewiesen – 
die Frage, ob es sich dabei um den vorteilhaftesten oder den zweckmässigsten Ansatz han-
delt, wird mit der Machbarkeitsstudie allerdings nicht beantwortet. 

0"0# @+;.+/+#$)&A.B+#-</#6;+#9/(&&++-<=/%)'#6+/#?!!0#
Aus einer übergeordneten Perspektive stellt sich als erstes die Frage, ob und weshalb die 
K113 überhaupt verlegt werden muss oder ob die HTZ nicht auch mit der bestehenden Lage 
der K113 umgesetzt werden könnte. 

Wenn die Umsetzung der HTZ nicht mit der bestehenden Trasseeführung der K113 möglich 
oder sinnvoll ist, entstehen zahlreiche Optionen, welche aus bau- und verkehrstechnischer 
Sicht denkbar sind und die Anforderungen gemäss Kapitel 3.1 mehr oder weniger erfüllen.  

Nebst einer Verlegung nach Osten, wie dies in der Machbarkeitsstudie gezeigt wurde, wäre 
auch eine Verlegung auf die Westseite des HTZ («Gleisnah)» denkbar oder eine zentrale 
Führung durch die HTZ sowie verschiedene Kombinationen der verschiedenen Lagen. Ein 
mögliches (unvollständiges) Spektrum denkbarer Trasseeführungen der K113 zeigt die 
nachfolgende Abbildung. 
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Abbildung: Spektrum möglicher Ansätze für die Trasseeführung K113 

Mit diesen generellen Trasseelagen der K113 sind auch noch weitere Optionen zum Be-
triebsregime der K113 oder zur Feinerschliessung denk- und kombinierbar (z. B. Lage und 
Anzahl der Anschlussknoten, (partielle) Einbahnregime, Sticherschliessungen etc.). Die 
Konkretisierung all dieser Ansätze, Optionen und Möglichkeiten würde den definierten Auf-
tragsumfang übersteigen – sicher kann aber damit gezeigt werden, dass die Möglichkeiten 
zur Lage der K113 und der ergänzenden Feinerschliessung der HTZ noch zahlreich sind. 

Im Rahmen der Bearbeitung und im Austausch mit den Projektbeteiligten hat es sich ge-
zeigt, dass nebst einer Verlegung der K113 die Option mit Beibehaltung der bestehenden 
Lage durchaus zielführend sein könnte. Zudem sollte auch die Lage der HTZ nochmals 
grundsätzlich hinterfragt und der Standort Unterfeld in Betracht gezogen werden. Im Weite-
ren hat es sich gezeigt, dass bei der Trassierung der Westumfahrung Siggenthal Station 
westlich der Bahn noch Anordnungsspielraum besteht, indem das Grundwasserschutzareal 
(Schutzbereich S3) nötigenfalls tangiert werden könnte. 

0"C# D./%4.%/;+/%)'#6+&#E(/;().+)&F+4./%5&#
In Anbetracht des sehr breiten zu beurteilenden Variantenspektrums ist einerseits eine 
Strukturierung des Variantenfächers angezeigt, andererseits erscheint es zielführend, die 
Grobbeurteilung der Varianten in zwei Schritte zu gliedern. 

Die Strukturierung des Variantenspektrums erfolgte mit drei Variantengruppen. Die Aus-
gangslage und damit der Vergleichszustand für die Grobbeurteilung der Varianten ent-
spricht immer der Anordnung gemäss Kantonalem Richtplan (siehe Kapitel 1.1). Die drei 
Variantengruppen werden wie folgt gebildet (vgl. auch nachfolgende Abbildung). 

- Variantengruppe 1: HTZ mit Verlegung K113 
- Variantengruppe 2: HTZ mit Bestand K113  
- Variantengruppe 3: HTZ Unterfeld mit Bestand K113  
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Abbildung: Variantengruppen 

Für die zweistufige Grobbeurteilung der Varianten werden zunächst die Varianten innerhalb 
einer Gruppe mit der Ausgangslage verglichen. Pro Variantengruppe lässt sich daraus der 
jeweils vorteilhafteste Lösungsansatz evaluieren. Die zweite Stufe der Grobbeurteilung be-
steht darin, die Vorzugsvarianten je Gruppe einander gegenüberzustellen, um daraus dann 
Empfehlungen zuhanden der Projektbeteiligten abzuleiten. 

0"G# H/7II+%/.+;*%)'#6+/#E(/;().+)#
Mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Ansätze im Rahmen einer Grobbeurteilung 
sollen einerseits die jeweiligen und mutmasslichen Vor- und Nachteile besser sichtbar ge-
macht werden, andererseits sollen daraus auch Erkenntnisse gewonnen werden, welche 
für die Weiterentwicklung der HTZ und insbesondere zu deren Verkehrserschliessung hilf-
reich sein könnten. Die Grobbeurteilung erhebt deshalb explizit nicht den Anspruch, den 
zielführendsten Ansatz für die Trasseeführung der K113 zu evaluieren, sondern sie soll 
vielmehr eine Diskussionsgrundlage darstellen, um die Entscheidungsfindung durch die 
Projektbeteiligten zu unterstützen. 
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Die Grobbeurteilung sollte zudem stufengerecht anhand von generellen Kriterien erfolgen, 
welche die jeweiligen Unterschiede der verschiedenen Ansätze aufzeigen und eine gesamt-
heitliche Sicht auch auf weitere Fachbereiche und Aspekte ermöglichen. Die relevanten Be-
urteilungskriterien wurden im Projektteam diskutiert und präsentieren sich wie folgt: 

- Bauliche und betriebliche Machbarkeit der Kantonsstrasse, Kosten Verlegung K113 

- Erschliessungsqualität/-güte der HTZ für MIV und ÖV 

- Kompatibilität mit allfälliger Westumfahrung Siggenthal Station und der Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen 

- Land- und Flächenbedarf für HTZ und Verkehrserschliessung, zusammenhängende 
Nutzfläche  

- Raumplanerische Grundsätze: Flächeneffizienz/-verbrauch, haushälterischer Um-
gang, Übergang Landwirtschaft 

- Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Würenlingen (Lärm) 

 

;" <=*.%7>?-"@'.7'(-*(%3*4-.$A"$(+"0.8==*$.-*7)$(&"
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Die nachfolgende Abbildung zeigt eine grafische Übersicht und eine Auswahl von möglichen 
alternativen Ansätzen zur Verlegung der K113 mit den wichtigsten Merkmalen, wobei die 
Ausgangslage der Lösung gemäss der Machbarkeitsstudie [1] entspricht. 

 

Abbildung: Varianten HTZ mit Verlegung der K113 (Variantengruppe 1) 
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Wesentliche Vor- und Nachteile der Varianten 
Für die obigen Varianten wurde eine Grobbeurteilung anhand der Kriterien gemäss Kapitel 
3.4 durchgeführt. Diese ist in der umfassenden Darstellung im Anhang beigefügt. Die nach-
folgende Abbildung der Grobbeurteilung gibt einen kompakten Überblick zur Einschätzung 
der Varianten. Anschliessend werden die wichtigsten Aspekte der Grobbeurteilung pro Kri-
terium in zusammenfassender Form wiedergegeben. 

 

Abbildung: Grobbeurteilung der Varianten (kompakte Darstellung Variantengruppe 1) 

Bauliche und Betriebliche Machbarkeit Kantonsstrasse, Kosten Verlegung K113 

Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Varianten grundsätzlich bautechnisch und 
betrieblich machbar sind. Die Kosten für die Varianten 1.1 – 1.3 liegen mutmasslich in einer 
ähnlichen Grössenordnung, wie sie auch in der Machbarkeitsstudie (Ausgangslage (Kanto-
naler Richtplan)) geschätzt wurden, also bei rund 10.7 Mio. Fr.. 

Bei der Variante 1.4 (Einbahnregime für die K113) ist aufgrund der Aufsplittung der Kan-
tonsstrasse mit rund einer Verdopplung der Kosten zu rechnen. Diese Variante ist zudem 
auch betrieblich sehr ungünstig, da die Zufahrt zum HTZ-Gelände eine komplizierte Weg-
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weisung erfordern würde und auch die Verkehrsführung innerhalb des HTZ-Areals (Feiner-
schliessung) sehr anspruchsvoll wäre. Diese Nachteile gelten generell auch für weitere 
denkbare Möglichkeiten mit Einbahnregimes.  

Erschliessungsqualität/-güte der HTZ für MIV und ÖV 

Die Variante 1.1 weist hier aufgrund ihrer Kompaktheit und des einfachen Erschliessungs-
regimes analoge Vorteile auf wie die Ausgangslage. Zudem könnte bei dieser Variante (wie 
bei der Ausgangslage) die Anforderung, nur einen MIV-Anschlussknoten anzuordnen, bes-
ser erfüllt werden (zweiter Knoten jeweils nur für Erschliessungsbedürfnisse ÖV und Fuss-
/Veloverkehr). Die Varianten 1.2 – 1.4 schneiden klar schlechter ab, weil entweder eine 
getrennte MIV-Erschliessung erforderlich ist (Nord/Süd bzw. Ost/West) oder ein hoher Er-
schliessungsaufwand mit einer komplizierten Orientierung resultiert. 

Kompatibilität mit allfälliger Westumfahrung Siggenthal Station und der Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen 

Die Aufwärtskompatibilität mit einer Westumfahrung Siggenthal Station und die Umsetzung 
der Velohauptroute Würenlingen-Villigen wurde für die Ausgangslage (MBS HTZ) technisch 
nachgewiesen. Erforderlich hierzu ist das Vorsehen einer entsprechenden «Lücke» in der 
Bebauungsstruktur der HTZ. 

Es darf (auch ohne detaillierte Prüfung) damit gerechnet werden, dass mit einem entspre-
chenden Freihaltebereich in der HTZ auch die Varianten 1.1 und 1.2 mit einer Westumfah-
rung Siggenthal Station kompatibel wären. Bei der der Variante 1.1 ist für den Anschluss an 
die K113 allerdings mit einem raumgreifenden und sehr aufwändigen Bauwerk zu rechnen. 
Gleiches gilt auch für die Varianten 1.3 und 1.4, bei welchen deutlich mehr Zwangspunkte 
zu erwarten sind, welche die Umsetzung der Westumfahrung Siggenthal Station sehr an-
spruchsvoll erscheinen lassen.  

Die Umsetzung der Velohauptroute Würenlingen-Villigen wird bei allen Varianten als mög-
lich eingeschätzt.  

Land- und Flächenbedarf für HTZ und Verkehrserschliessung, Zusammenhängende 
Nutzfläche 

Bei den Varianten 1.1 und 1.4 ist eine kompakte Anordnung der gesamten Nutzfläche der 
HTZ, analog wie der Ausgangslage, möglich. Bei den Ansätzen 1.2 und 1.3 ist zusätzlich 
eine Aufteilung der Baufelder bzw. eine Trennung der Baufelder durch die K113 zu gewär-
tigen. 

In Bezug auf den Land- und Flächenverbrauch schneiden alle Varianten etwas schlechter 
ab als die Ausgangslage. Bei der Variante 1.1 führt die Verschwenkung hin zu den Gleisen 
mit den entstehenden Restflächen zu einem leicht grösseren Flächenbedarf. Bei den übri-
gen Ansätzen sind insbesondere die benötigten Flächen für die Feinerschliessung der HTZ 
voraussichtlich höher, und es ist wahrscheinlich, dass dadurch auch mehr Fläche für die 
HTZ auf der östlichen Seite der K113 beansprucht würde.  

Raumplanerische Grundsätze: Flächeneffizienz/-verbrauch, haushälterischer Um-
gang, Übergang Landwirtschaft 

Alle Varianten wurden so skizziert, dass sie mit einem möglichst geringen Flächenverbrauch 
auskommen. Gleichwohl schneiden alle Varianten bezüglich des Flächenverbrauchs 
schlechter ab als die Ausgangslage, wobei die Varianten 1.2 – 1.4 aufgrund des erhöhten 
Flächenaufwands für die Feinerschliessung deutlich schlechter beurteilt werden.  
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Alle Ansätze grenzen das HTZ-Areal mit einer Strasseninfrastruktur gegen Osten hin ab. 
Dies erscheint mit Blick auf eine sorgfältige Gestaltung des Übergangs vom Siedlungs- ins 
Landwirtschaftsgebiet generell suboptimal und sollte in der weiteren Planung grundsätzlich 
überdacht werden. 

Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Würenlingen (Lärm) 

Die lärmspezifischen negativen Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Würenlingen wer-
den gesamthaft und verglichen mit dem heutigen Zustand als eher gering eingeschätzt. 
Grund dafür ist die grosse Distanz zum Siedlungsgebiet und je nach Lage der Kantons-
strasse, auch die abschirmende Wirkung der künftigen Bebauung. Etwas nachteiliger wer-
den diejenigen Varianten eingeschätzt, welche eine (partielle) Verlegung der Kantons-
strasse (als massgebender Lärmquelle) nach Osten beinhalten, also die Varianten 1.2 und 
1.4; dies trifft im Übrigen auch für die Ausgangslage zu. 

C",# E(/;().+)&F+4./%5#89:#5;.#J+&.()6#?!!0#
!"6"#$ %&'()*+,-$.&'($/*'$01(*12-'2 3(455' $6$

Die nachfolgende Abbildung zeigt die grafische Übersicht und eine Auswahl von möglichen 
alternativen Ansätzen unter Beibehaltung der heutigen Lage der K113 und mit den wich-
tigsten Merkmalen, wobei auch hier die Ausgangslage der Lösung gemäss der Machbar-
keitsstudie [1] entspricht. 

 
Abbildung: Varianten HTZ mit Bestand K113 (Variantengruppe 2) 

!"6"6$ 7(8&&'4(-'*9423$/'($01(*12-'2 $

Wesentliche Vor- und Nachteile der Varianten 
Die nachfolgende Abbildung der Grobbeurteilung gibt einen kompakten Überblick zur Ein-
schätzung der Varianten. Anschliessend werden die wichtigsten Aspekte der Grobbeurtei-
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lung pro Kriterium in zusammenfassender Form wiedergegeben. Die umfassende Darstel-
lung ist im Anhang im Anhang zu finden.  

 
Abbildung: Grobbeurteilung der Varianten (kompakte Darstellung Variantengruppe 2) 

Bauliche und Betriebliche Machbarkeit Kantonsstrasse, Kosten Verlegung K113 

Es kann davon ausgegangen werden, dass alle Varianten grundsätzlich bautechnisch und 
betrieblich machbar sind. Die Kosten für alle Bestandsvarianten liegen wesentlich tiefer im 
Vergleich zur Ausgangslage. 

Erschliessungsqualität/-güte der HTZ für MIV und ÖV 

Verglichen mit der Ausgangslage weisen auch die Varianten 2.2 – 2.4 aufgrund ihrer Kom-
paktheit eine positive Beurteilung auf. Demgegenüber sind für die Variante 2.1 zwei voll-
wertige MIV-Anschlussknoten erforderlich, was sich auf diesen Ansatz nachteilig auswirkt.  
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Kompatibilität mit allfälliger Westumfahrung Siggenthal Station und der Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen 

Die Aufwärtskompatibilität mit einer Westumfahrung Siggenthal Station ist für die Variante 
2.2 aufgrund der dabei vorgesehenen Bebauungslücke gegeben (analog Ausgangslage). 
Die deutlich kleinere Bebauungslücke bei Variante 2.1 erscheint eher problematisch und es 
müsste im Detail geprüft werden, ob diese für die Anordnung der Westumfahrung ausrei-
chend ist. Bei den Varianten 2.3 und 2.4 lässt sich die Westumfahrung Siggenthal umset-
zen, indem allerdings die Grundwasserschutzzone (Schutzbereich S3) auf der Westseite 
der Gleise tangiert wird.  

Die Umsetzung der Velohauptroute Würenlingen-Villigen wird bei allen Varianten als mög-
lich eingeschätzt.  

Land- und Flächenbedarf für HTZ und Verkehrserschliessung, Zusammenhängende 
Nutzfläche 

In Bezug auf den Land- und Flächenverbrauch erscheinen die Varianten 2.3 und 2.4 ähnlich 
vorteilhaft wie die Ausgangslage. Bei der Variante 2.1 ist der Flächenbedarf für die Er-
schliessung aufgrund mehrerer erforderlicher Erschliessungsachsen (westlich und östlich 
der K113) erhöht. Gleiches gilt auch für die Variante 2.2, bei welcher die Erschliessungs-
achse länger wird. 

Bei den Varianten 2.3 und 2.4 ist, wie bei der Ausgangslage, eine kompakte Anordnung der 
gesamten Nutzfläche der HTZ möglich. Demgegenüber ist bei den Ansätzen 2.1 und 2.2 
eine Trennung der Baufelder durch die K113 bzw. eine Aufteilung der Baufelder (Nord/Süd) 
zu gewärtigen. 

Raumplanerische Grundsätze: Flächeneffizienz/-verbrauch, haushälterischer Um-
gang, Übergang Landwirtschaft 

Die Varianten 2.2 und 2.3 werden hinsichtlich dieses Kriteriums ähnlich wie die Ausgangs-
lage beurteilt. Die Flächeneffizienz erscheint zwar leicht geringer als bei der Ausgangslage, 
hingegen wird die Abgrenzung des HTZ-Areals im Übergang zur Landwirtschaft durch eine 
Erschliessungsachse etwas weniger problematisch eingestuft als bei der Ausgangslage 
(Abgrenzung durch Kantonsstrasse). Dieser Aspekt wird bei Variante 2.4 durch die west-
seitige Anordnung der Erschliessungsachse ganz eliminiert, weshalb die Variante eher po-
sitiv beurteilt wird. 

Die Variante 2.1 schneidet eher nachteilig ab, weil sie aufgrund der aufwändigeren Er-
schliessung weniger flächeneffizient ist. 

Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Würenlingen (Lärm) 

Alle Varianten mit Bestand K113 schneiden verglichen mit der Ausgangslage besser ab, da 
die K113 als Hauptlärmquelle weiter entfernt vom Siedlungsgebiet liegt und durch die Bau-
ten der HTZ eine zusätzliche Abschirmung erfolgt. 

C"0# E(/;().+)&F+4./%5#89:#K).+/-+*6#5;.#J+&.()6#?!!0##
!"<"#$ %&'()*+,-$.&'($/*'$01(*12-'2 3(455'$< $

Die nachfolgende Abbildung zeigt die grafische Übersicht von zwei zusätzlichen Varianten 
mit Bestand K113. Im Unterschied zur Variantengruppe 2 wird allerdings die Lage der HTZ 
angrenzend an das bestehende Siedlungsgebiet im Raum Unterfeld angeordnet. Zwecks 
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direkten Vergleichs wird wiederum auch die Ausgangslage gemäss kantonalem Richtplan 
gemäss der Machbarkeitsstudie [1] dargestellt. 

 
Abbildung: Varianten HTZ Unterfeld mit Bestand K113 (Variantengruppe 3) 

!"<"6$ 7(8&&'4(-'*9423$/'($01(*12-'2 $

Wesentliche Vor- und Nachteile der Varianten 
Die nachfolgende Abbildung der Grobbeurteilung gibt einen kompakten Überblick zur Ein-
schätzung der Varianten. Anschliessend werden die wichtigsten Aspekte der Grobbeurtei-
lung pro Kriterium in zusammenfassender Form wiedergegeben. Die detaillierte Darstellung 
ist im Anhang zu finden. 
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Abbildung: Grobbeurteilung der Varianten (kompakte Darstellung Variantengruppe 3) 

Bauliche und Betriebliche Machbarkeit Kantonsstrasse, Kosten Verlegung K113 

Es kann davon ausgegangen werden, dass beide Varianten grundsätzlich bautechnisch und 
betrieblich machbar sind. Die Kosten für die beiden Varianten liegen allerdings wesentlich 
tiefer verglichen mit der Ausgangslage. 

Erschliessungsqualität/-güte der HTZ für MIV und ÖV 

Aufgrund ihrer Kompaktheit werden die Varianten 3.1. und 3.2 für dieses Kriterium positiv 
beurteilt (analog wie Ausgangslage).  

Kompatibilität mit allfälliger Westumfahrung Siggenthal Station und der Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen 

Die Aufwärtskompatibilität mit einer Westumfahrung Siggenthal Station ist für beide Varian-
ten aufgrund der südlicheren Lage der HTZ gegeben und die Umsetzung der Velohaupt-
route Würenlingen-Villigen kann ebenfalls gewährleistet werden.  
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Land- und Flächenbedarf für HTZ und Verkehrserschliessung, Zusammenhängende 
Nutzfläche 

Aufgrund der ausgeprägteren Bautiefe der HTZ ist mit einem leicht höheren Flächenanteil 
für die Verkehrserschliessung zu rechnen. Die Nutzflächen werden aber ähnlich kompakt 
wie bei der Ausgangslage angeordnet. 

Raumplanerische Grundsätze: Flächeneffizienz/-verbrauch, haushälterischer Um-
gang, Übergang Landwirtschaft 

Bei der Variante 3.1 ist die trennende Erschliessungsachse zur Landwirtschaft zwar etwas 
vorteilhafter als bei der Ausgangslage (Trennung durch Kantonsstrasse), hingegen entste-
hen bei dieser Variante unerwünschte Restflächen für die Landwirtschaft. Insgesamt 
schneidet die Variante bei diesem Kriterium deshalb ähnlich ab wie die Ausgangslage. 

Demgegenüber wird die Variante 3.2 positiver eingeschätzt, weil sie ohne Restflächen für 
die Landwirtschaft auskommt und sich die HTZ als faktische Erweiterung des Siedlungsge-
biets einordnen lässt. 

Auswirkungen auf das Siedlungsgebiet Würenlingen (Lärm) 

Mit der ausgeprägteren Nähe der HTZ und deren Verkehrserschliessung zum Siedlungsge-
biet ist bei beiden Varianten mit eher nachteiligen Auswirkungen auf die Lärmsituation des 
benachbarten Wohngebiets zu rechnen. 

C"C# L/4+)).);&&+#(%&#6+/#H/7II+%/.+;*%)'#6+/#E(/;().+)'/%FF+)#
Aus der Grobbeurteilung der Variantengruppen lassen sich folgende Erkenntnisse ablei-
ten: 

- Für die Frage der vorteilhaftesten Lage und Ausgestaltung der künftigen K113 und 
der Verkehrserschliessung des HTZ-Areals sind die Aspekte der baulichen und be-
trieblichen Machbarkeit nicht entscheidend. In Anbetracht der noch vielen Freiheits-
grade bei der konkreten Umsetzung der HTZ werden alle verkehrlichen Ansätze als 
grundsätzlich machbar eingeschätzt. 

- Eine effiziente Erschliessung der HTZ mit dem ÖV und dem Fuss- und Veloverkehr 
wird bei allen Ansätzen ebenfalls als möglich beurteilt. 

- Bei der Variantengruppe 1 (Verlegung der K113) schneidet die Ausgangslage (kan-
tonaler Richtplan) bei den definierten Kriterien gesamthaft am besten ab. Alle an-
deren dargestellten Ansätze zur Verlegung der K113 beinhalten zum Teil gewichtige 
Nachteile. Dies lässt sich auch so interpretieren, dass unter der Prämisse «Verle-
gung der K113» mit der Ausgangslage gemäss kantonalem Richtplan und der zu-
grunde gelegten Machbarkeitsstudie bereits eine vorteilhafte Lösung evaluiert 
wurde. 

- Einrichtungs-Regime in der Variantengruppe 1 weisen weder für die Kantonsstrasse 
noch für die Feinerschliessung irgendwelche Vorteile auf und sollten deshalb auch 
nicht weiterverfolgt werden. 

- Die Variantengruppen 2 und 3 sind aus kantonaler Sicht wesentlich kostengünsti-
ger, da hierbei die K113 nicht verlegt werden muss. 

- Die Berücksichtigung der Westumfahrung Siggenthal Station als künftige Option ge-
mäss Richtplan führt in den Variantengruppen 1 und 2 dazu, dass ein entsprechen-
der Freihaltebereich auf dem HTZ-Areal vorgehalten werden muss. Je nach Vari-
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ante und Lage der K113 ist dieser Flächen- und Raumbedarf für die Anschlussge-
staltung unterschiedlich ausgeprägt. Auf den Freihaltebereich kann in der Varian-
tengruppe 2 (Varianten 2.3 und 2.4) verzichtet werden, wenn im Gegenzug das Um-
fahrungsprojekt länger auf der Westseite der Bahn geführt und dadurch allerdings 
das Grundwasserschutzareal (S3) tangiert wird. Bei der Variantengruppe 3 entsteht 
kein potenzieller Konflikt mit der Trassierung der Westumfahrung Siggenthal Sta-
tion. 

- Die Vorgabe, dass nur ein MIV-Anschlussknoten für das gesamte HTZ-Areal ange-
ordnet werden soll, ist im Grundsatz zu hinterfragen. Die betrieblichen Nachteile 
von mehreren Anschlüssen liessen sich durch eine klare Zufahrtssteuerung zur 
Kantonsstrasse eliminieren und gleichzeitig könnten bei mehreren Anschlüssen län-
gere Erschliessungsfahrten für den HTZ-Verkehr vermieden werden. 

B" 0*&*(C=*.%-*))$(&"+*."D8.-*7)?',-*%-*("#(%E-9*"
Aufgrund der Diskussion der Erkenntnisse mit den Projektbeteiligten wurde festgelegt, dass 
die jeweils vorteilhaftesten Varianten pro Variantengruppe in einem Direktvergleich noch-
mals gegenübergestellt werden sollten. Aufgrund der Grobbeurteilung im Kapitel 4 sind 
dies: 

- Variantengruppe 1, Verlegung K113:   Variante Ausgangslage (gem. KRP) 

- Variantengruppe 2, Bestand K113:   Variante 2.4 (HTZ Mitte optimiert) 

- Variantengruppe 3, Bestand K113/Unterfeld: Variante 3.2 (Cluster) 

G"!# M;/+4.>+/'*+;N=#6+/#B;+*-<=/+)6+)#E(/;().+)#
Die nachfolgende Abbildung zeigt den Direktvergleich der jeweils zielführenden Varianten 
pro Variantengruppe mit den entsprechenden Argumenten gemäss Details im Anhang. 
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Abbildung: Direktvergleich der zielführenden Varianten pro Variantengruppe 

Aus der obigen Darstellung lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten: 

- Trotz ihrer unterschiedlichen Merkmale weisen alle drei Varianten grundsätzlich 
mehr Vor- als Nachteile auf und werden als erfolgversprechend erachtet. 
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- Die beiden Bestandsvarianten haben in der Gesamtbilanz tendenziell eher mehr 
Vorteile; besonders bedeutsam aus kantonaler Sicht sind die substanziell höheren 
Kosten bei einer Verlegung der K113. 

- Letztlich sind es vor allem raumplanerische Aspekte, welche für den Entscheid zu 
Gunsten einer Variante relevant sind. Konkret geht es dabei um die Frage, ob die 
HTZ besser als Erweiterung des Siedlungsgebiets Würenlingen geplant werden 
soll, oder eher als neue Fläche auf der grünen Wiese mit voraussichtlich mehr Frei-
heitsgraden in der Umsetzung. Eine weitere Frage beinhaltet die Art und Weise des 
Verlusts von Landwirtschaftsland, welche sich bei den drei Varianten unterscheidet. 
Schliesslich ist der potenzielle Planungskonflikt mit der Westumfahrung Siggenthal 
Station zu klären, welcher bei den Varianten «Ausgangslage» und «Variante 2.4» 
unterschiedlich gelagert ist. Im ersten Fall ist die Bebauungsstruktur der HTZ mit 
der Westumfahrung abzustimmen, im zweiten Fall ist der Konflikt mit dem Grund-
wasserschutzareal zu lösen. 

- Schliesslich ist auch die Einschätzung und die Akzeptanz seitens der Gemeinde 
bedeutsam, indem je nach Variante die unterschiedliche Distanz der HTZ zum be-
stehenden Wohngebiet eine wesentliche Rolle spielt. 

G",# @+;.+/+#'+)+/+**+#L/4+)).);&##
Das HTZ-Areal weist mit einer Fläche von 10.9 ha erhebliche Dimensionen auf, für welche 
zwar eine zielführende Verkehrserschliessung ein zentraler Aspekt darstellt; mindestens so 
bedeutsam erscheint allerdings eine Klärung und Präzisierung des Umgangs mit der Mass-
stäblichkeit des Areals, und zwar u.a. in Bezug auf die Bebauungs- und die Nutzungsstruk-
tur, die Freiraumgestaltung oder die Fragen der etappierten Realisierung. Eine entspre-
chende Konkretisierung könnte mittels Durchführung eines Varianzverfahrens erreicht wer-
den. 

Zur Veranschaulichung und hinsichtlich der Grösse ist das Areal vergleichbar mit zum Bei-
spiel folgenden anderen Arealen: 

- Aurica-Areal in Kaiseraugst 
- Tech Cluster in Zug 
- Innovationspark in Dübendorf 
- Novartis-Campus in Basel 
- Chiswick Business Park in London 
- Siemens City Wien. 

F" GA3,*?)$(&*("
Die vorliegende Vertiefung zur Frage, welche Lage der K113 mit Blick auf die Verkehrser-
schliessung der HTZ zukünftig am sinnvollsten ist, lässt sich anhand der durchgeführten 
Grobbeurteilung zwar nicht abschliessend beantworten. Die Abklärungen zeigen aber, dass 
die künftige Trasseeführung der K113 (Verlegung oder Bestand) nicht isoliert betrachtet, 
sondern die Strukturierung und Ausgestaltung der HTZ gleichermassen berücksichtigt wer-
den sollte. In diesem Sinne lassen sich folgende vier Empfehlungen formulieren: 

- Auf Grund der Grobbeurteilung der Varianten sind mehrere zweckmässige Anord-
nungen der HTZ mit zugehöriger Verkehrserschliessung möglich. Es empfiehlt sich, 
zunächst die Grundsatzfrage zu klären, ob die K113 zwingend verlegt werden soll 



Kt. Aargau/AVK, HTZ Würenlingen | Grobbeurteilung Trasseeführung K113 21 

 

 

 

 

contraf 

(Ausgangslage KRP) oder ob sie in ihrem Bestand belassen werden kann (Varian-
ten 2.4 und 3.2). Mit dem derzeitigen Wissensstand beinhalten die Bestandslösun-
gen tendenziell mehr Vorteile. 

- Wird an der Verlegung der K113 festgehalten, erscheint der bisher im Vordergrund 
stehende Lösungsansatz (Ausgangslage KRP) zielführend. Die alternativ unter-
suchten Ansätze mit Verlegung der K113 (Varianten 1.1 – 1.4) beinhalten wesentli-
che mehr Nach- als Vorteile und können aufgrund der Grobbeurteilung nicht emp-
fohlen werden. 

- Wird zu Gunsten des Bestands der K113 entschieden, empfiehlt es sich, die grund-
sätzlich unterschiedlichen Ansätze der Varianten 2.4 und 3.2 sowohl in Bezug auf 
die Anordnung der HTZ als auch bezüglich der Verkehrserschliessung auf ihre 
raumplanerischen und umweltspezifischen Auswirkungen genauer zu untersuchen. 
Wesentliche Aspekte sind dabei die Abstimmung mit der Westumfahrung Siggent-
hal Station, die Tangierung des Grundwasserschutzareals, die Restflächen von 
Landwirtschaftsland (Bewirtschaftungsmöglichkeit) und die siedlungsspezifische 
Einordnung der HTZ im kommunalen Kontext.  

- Schliesslich empfiehlt es sich, nochmals zu reflektieren, ob die derzeitige Herange-
hensweise bei der Erschliessungsplanung der HTZ wirklich zielführend ist. In Anbe-
tracht der Bedeutung und der Massstäblichkeit der HTZ erscheint es prüfenswert, 
die Areal-Entwicklung und die Erschliessungsfragen in einem abgestimmten Pro-
zess, beispielsweise in Form eines Varianzverfahrens, zu konkretisieren. 
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